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Kapitel 1: 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
 
 

? 

Im Juni 2015 hat die Landesregierung einen Aktionsplan zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechtskonvention in Baden-Württemberg  
beschlossen.  
Welchen Stellenwert hat für Sie dieser Maßnahmenkatalog? 

 
 

Das Thema Inklusion 
bringt große Herausforderungen mit sich 
und wird uns auch in den kommenden 
Jahren noch intensiv beschäftigen. Um 
eine vollständige Teilhabe in allen Le-
bensbereichen zu ermöglichen, müssen 
noch viele Veränderungen auf den Weg 
gebracht werden und auch in der Ge-
sellschaft ein Umdenken erfolgen. 
 
Wir stehen für die gleichberechtigte und 
selbstbestimmte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung am gesellschaft-
lichen Leben. Als eine Partei, die das 
„C“ im Namen trägt, ist es für uns we-
sentlicher Bestandteil unseres Men-
schen- und Gesellschaftsbildes, ihre 
Rechte, Interessen und Bedürfnisse zu 
fördern. Der Landesaktionsplan trägt mit 
seinen Maßnahmenvorschlägen dazu 
bei, dem Ziel einer gleichberechtigten 
und selbstbestimmten Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung näher zu 
kommen. Daher werden wir im Falle ei-
nes Regierungswechsels mit Nachdruck 
daran arbeiten, dass die im Landesakti-
onsplan enthaltenen Zielsetzungen auch 
umgesetzt werden. Zudem werden wird 
den Aktionsplan entsprechend fort-
schreiben. Insbesondere werden wir die 
Maßnahmenvorschläge bei der Erarbei-
tung unserer Inklusions- und Teilhabe-
strategie Baden-Württemberg 2021 be-
rücksichtigen. 
 
 

Inklusion im Sinne der 
UN-Behindertenrechtskonvention hat für 
uns GRÜNE einen hohen Stellenwert. 
Teilhabe und echter Nachteilsausgleich 
stehen für uns im Zentrum der Politik für 
Menschen mit Behinderung. Mit der No-
vellierung des Landesbehinderten-
gleichstellungsgesetzes und der Veran-
kerung des Rechts auf inklusive Be-
schulung haben wir bereits konkrete 
Schritte zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention unter-
nommen. Die Novellierung des Landes-
behindertengleichstellungsgesetzes 
verbessert die Teilhaberechte von Men-
schen mit Behinderung. Die Schaffung 
einer unabhängigen, nicht weisungsge-
bundenen Beratungs- und Om-
budsstruktur durch die Bestellung von 
Behindertenbeauftragten in allen Stadt- 
und Landkreisen stellt sicher, dass der 
Sozialstaat aktiv werden kann, wenn die 
Teilhabemöglichkeiten des Einzelnen 
durch Barrieren eingeschränkt werden. 
Barrierefreiheit beschränkt sich hierbei 
nicht nur auf räumliche Barrieren, son-
dern auch auf Zugang zu Informations- 
und Kommunikationsdiensten. Das 
Recht auf inklusive Beschulung, wie es 
die UN-Behindertenrechtskonvention 
verlangt, haben wir im Schulgesetz ver-
ankert und bisher 400 zusätzliche Stel-
len für die Umsetzung an den Schulen 
eingerichtet. Auch inklusive Angebote in 
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Kindertageseinrichtungen werden wir 
schrittweise ausbauen. Im Bund setzen 
wir uns für ein echtes Bundesteilhabe-
gesetz mit personenzentrierter Bedarfs-
bemessung ein. Der Landesaktionsplan 
zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention ist für uns 
Richtschnur bei der weiteren Entwick-
lung der inklusiven Infrastrukturen in 
Baden-Württemberg. 
 
 

Der Aktionsplan zur Umset-
zung der UN-
Behindertenrechtskonvention in Baden-
Württemberg wurde in Folge einer ent-
sprechenden Passage im grün-roten 
Koalitionsvertrags unter der Federfüh-
rung unserer Sozialministerin Katrin Alt-
peter (SPD) und unter wesentlicher Mit-
wirkung des von ihr ernannten Landes-
Behindertenbeauftragten Gerd Weimer 
wie auch der Koalitionsfraktionen er-
stellt. Daraus wird deutlich, dass der Ak-
tionsplan für die SPD einen äußerst ho-
hen Stellenwert besitzt und wir auch 
über den Wahltermin hinaus intensiv da-
ran arbeiten wollen, die Inhalte umzu-
setzen. 
 
 

Der Aktionsplan der 
Landesregierung ist eine gute Übersicht 
an Maßnahmen. Ihm fehlt jedoch die 
Verbindlichkeit und er ist in keiner Wei-
se durchfinanziert. Deshalb war es aus 
unserer Sicht falsch, dass grün-rot die 
Gelder für die Bezahlung der Behinder-
tenbeauftragten bei den Stadt- und 
Landkreisen aus dem Topf der konkre-
ten Maßnahmen für Menschen mit Be-
hinderung genommen hat. Somit gibt es 
für grob 3 Millionen Euro pro Jahr weni-
ger Teilhabeprojekte, obwohl es schon 
vor der Gesetzesnovelle auf freiwilliger 
Basis solche Beauftragte gab. Wir ver-
missen auch eine verbindliche Finanzie-
rung des Landesaktionsplans. 
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Kapitel 1: 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
 
 

? 

Welche drei Handlungsfelder dieses Aktionsplanes (Schutz der  
Menschenwürde und der Persönlichkeit; Bildung, Fort- und Weiterbil-
dung; Gesundheit; Arbeit und Beschäftigung; Wohnen; Barrierefreiheit; 
Kultur, Freizeit, Sport; Gesellschaftliche und politische Teilhabe) sind 
aus Ihrer Sicht vorrangig umzusetzen? 

 
 

Eine Festlegung auf vor-
rangig umzusetzende Handlungsfelder 
wird der Bedeutung und der Vielfalt des 
Themas Inklusion nicht gerecht. Es soll-
ten daher nicht einzelne Gesichtspunkte 
hervorgehoben, sondern alle Aspekte 
bei der Entwicklung und Umsetzung von 
Maßnahmen gleichwertig berücksichtigt 
werden. Für eine gelungene Umsetzung 
der Inklusion müssen die notwendigen 
Rahmenbedingungen geschaffen und 
ein Umdenken in der Gesellschaft er-
reicht werden. Die Weichen können je-
doch nur dann richtig gestellt werden, 
wenn alle Gesichtspunkte angemessen 
berücksichtigt werden und einzelne 
Punkte nicht höher bewertet werden als 
anderen. Jeder Mensch, ob mit oder 
ohne Behinderung, legt seine Prioritäten 
im Leben eigenständig fest. Dies sollte 
auch bei der Umsetzung des Aktions-
plans bedacht werden.  
 
 

Alle Handlungsfelder 
dieses Aktionsplanes sind wichtig. 
Schrittweise sollte deshalb eine Umset-
zung der Maßnahmen aus allen Berei-
chen erfolgen. Den größten Nachholbe-
darf haben wir GRÜNE in den Berei-
chen Bildung und Barrierefreiheit gese-

hen und deshalb hier bereits Maßnah-
men der Umsetzung ergriffen (s.o.). Ei-
nen wichtiges Handlungsfeld wird für 
uns zukünftig zudem im Bereich Arbeit 
und Beschäftigung liegen. Wir GRÜNE 
möchten in der kommenden Legislatur-
periode einen echt inklusiven Arbeits-
markt voranbringen und werden das 
Landesarbeitsmarktprogramm entspre-
chend weiterentwickeln. Im Bund setzen 
wir uns für ein echtes Bundesteilhabe-
gesetz mit personenzentrierter Bedarfs-
bemessung und eine Weiterentwicklung 
der Instrumente im Sozialgesetzbuch 
(SGB) IX (wie beispielsweise des per-
sönlichen Budgets für Arbeit) ein. 
 
 

Der UN-Ausschuss für die 
Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen hat im vergangenen Jahr die Ein-
haltung der UN-
Behindertenrechtskonvention in 
Deutschland geprüft. Er kam zu dem 
Ergebnis, dass hier vor allem in den Be-
reichen Wohnen, Bildung, Arbeit und 
Gesundheit Defizite bestehen. Für die 
Bereiche Wohnen und Bildung haben 
wir vor allem auf Vorschlag unserer So-
zialministerin Katrin Altpeter (SPD), un-
seres Finanz- und Wirtschaftsministers 
Nils Schmid (SPD) und unseres Kultus-
ministers Andreas Stoch (SPD) deutli-
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che gesetzliche und untergesetzliche 
Verbesserungen beschlossen, die jetzt 
nach und nach wirken werden. Für die 
Bereiche Arbeit und Gesundheit haben 
wir noch weiteren Umsetzungsbedarf. 
Die Vorschläge dafür stehen bereits in 
unserem Landesaktionsplan. 
 
 

Aus unserer Sicht ist 
es geboten, zusammen mit den Betrof-
fenen und ihren Vertretungen eine 
Priorisierung vorzunehmen. Wir Freien 
Demokraten wollen nicht über die Köpfe 
derjenigen hinweg entscheiden, was für 
diese am besten ist.  

Der Landes-Behindertenbeirat kann 
hierbei eine zentrale Rolle spielen. 
Selbstbestimmung und Wahlfreiheit sind 
aus unserer Sicht wichtige Zielsetzun-
gen. Ferner ist Barrierefreiheit die Basis 
für eine gelingende Teilhabe in vielen 
Handlungsfeldern und daher sehr wich-
tig. 
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Kapitel 2: 
Vereinbarkeit Familie und Beruf: Kleinkindbetreuung 
 
 

? 

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, wurde die 
Kleinkindbetreuung (U 3) ausgebaut. Davon haben bislang die Familien 
mit Kleinkindern mit schweren Behinderungen kaum profitiert.  
Es fehlen noch immer flächendeckend geeignete Angebote.  
Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen? 

 
 

Die Vereinbarkeit von 
Pflege, Familie und Beruf ist für Fami-
lien mit einem Kind mit hohem Assis-
tenz- und Pflegebedarf besonders 
schwierig zu bewerkstelligen. Erschwert 
wird diese Belastung häufig noch da-
durch, dass nachweislich eine Korrelati-
on zwischen der Schwere der Behinde-
rung des Kindes und der Häufigkeit von 
Einelternfamilien besteht – es gilt: je 
schwerer die Behinderung, desto höher 
der Anteil der alleinerziehenden Eltern. 
 
Wir halten es daher für notwendig, dass 
beim Ausbau der Kleinkindbetreuung 
auch in ausreichender Anzahl Plätze für 
Kinder mit schweren und Mehrfachbe-
hinderungen geschaffen werden. Wir 
wollen uns deshalb auch dafür einset-
zen, dass für Kinder mit hohem Assis-
tenz-und Pflegebedarf die Betreuungs-
angebote auch in den Ferienzeiten aus-
gebaut werden. Ein Lösungsansatz 
könnte hier beispielsweise eine wohn-
ortnahe stationäre Kurzzeitunterbrin-
gung sein. 
 
 

Der Ausbau der früh-
kindlichen Bildung ist ein wichtiger Er-
folg der GRÜN-geführten Landesregie-

rung und ein wesentlicher Beitrag zu ei-
nem leistungsfähigen und gerechten 
Bildungssystem. Dass Kinder mit und 
ohne Behinderung gemeinsam groß 
werden, ist für uns GRÜNE eine Selbst-
verständlichkeit. Daher haben wir die 
Kommunen mit einem 50 Mio. Euro um-
fassenden Investitionsprogramm unter-
stützt, räumliche Voraussetzungen für 
den inklusiven Betrieb zu schaffen. Wir 
werden uns auch in der kommenden 
Legislaturperiode für den schrittweisen 
Ausbau von inklusiven Angeboten in 
Kindertageseinrichtungen einsetzen.  
 
 

Der Anteil der Kindertages-
einrichtungen in Baden-Württemberg, 
welche eine integrative Betreuung an-
bieten, konnte inzwischen auf ein Drittel 
(2 886 von 8 625) gesteigert werden. 
Damit haben wir schon einiges erreicht. 
Aber gerade im ländlichen Raum, wo 
sich nur ein einziges Angebot für Kin-
dertagesbetreuung in der Nähe befindet, 
besteht häufig noch Ausbaubedarf, dem 
wir verstärkt nachkommen wollen. Da 
die Anzahl der behinderten Kinder, de-
ren Eltern frühkindliche Bildung und Be-
treuung außerhalb von größeren Städ-
ten in Anspruch nehmen wollen, eher 
gering ist, werden häufig individuelle 
Lösungen anzustreben sein. Im Zuge 
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weiterer Gespräche mit den kommuna-
len Landesverbänden über den weiteren 
Ausbau frühkindlicher Bildungsangebote 
werden wir uns dafür einsetzen, eben-
falls diesen spezifischen Aspekt mit ein-
zubringen. 
 
 

Für uns Freie Demo-
kraten ist klar, dass der Grundsatz der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
auch Familien mit schwer behinderten 
Kindern in allen Altersstufen gilt. Mit ei-
nem "Pakt für Familie mit Kindern" zwi-

schen der Landesregierung und den 
kommunalen Spitzenverbänden sowie 
gemeinsamen Empfehlungen zur Quali-
tätsentwicklung sollten die Grundlagen 
für eine gute Kleinkindbetreuung für alle 
Kleinkinder geschaffen werden. Ihre 
Frage zeigt, dass dies im Einzelfall wohl 
nicht gelungen ist. Deshalb würden wir 
Freien Demokraten als erste Maßnahme 
eine Bestandserhebung machen, um zu 
sehen, wo die Kleinkindbetreuung auch 
für Kinder mit schweren Behinderungen 
gelingt und welche Rahmenbedingun-
gen für das Gelingen verantwortlich 
sind, um gegebenenfalls hierauf reagie-
ren zu können.  
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Kapitel 3: 
Künftige Rolle des Schulkindergartens 
 
 

? 

Welche Rolle nimmt der Schulkindergarten künftig in einem inklusiven 
vorschulischen Bereich ein? 

 
 

Eine funktionierende In-
klusion bedarf zwangsläufig auch spezi-
fischer Angebote im vorschulischen Be-
reich. Daher wollen wir auch im Bereich 
der Schulkindergärten die notwenigen 
Rahmenbedingungen schaffen. Konkre-
ten Handlungsbedarf erkennen wir so-
wohl bei der adäquaten Personalaus-
stattung wie der Sachausstattung.  
 
 

Das Ziel der Schulkin-
dergärten ist es, Kinder mit Behinderung 
und von Behinderung bedrohte Kinder in 
ihrer gesamten Persönlichkeitsentwick-
lung so zu unterstützen, dass sie ein 
möglichst selbstbestimmtes Leben in 
der Gesellschaft führen können. Ent-
sprechend verfügen sie über fundierte 
Expertise, die wir beim Ausbau der in-
klusiven Angebote im frühkindlichen Be-
reich nutzen wollen. Daher werden wir 
sie weiterentwickeln. 
 
 

Inklusion ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, die sämtliche 
Bereiche der Bildungsbiografie umfasst. 

Dies kann nur gelingen, wenn an sämtli-
chen Stationen entsprechende perso-
nelle, sächliche und räumliche Rah-
menbedingungen vorhanden sind. Wir 
begrüßen daher grundsätzlich die 
Schaffung und den Ausbau von inklusi-
ven Settings auch in Krippen und Kin-
dertagesstätten und erwarten in der 
Folge einen Rückgang an betreuten 
Kindern in Schulkindergärten. Maßgeb-
lich ist für uns jedoch weiterhin die 
Wahlfreiheit der Eltern. Einer unmittel-
baren Reduzierung der Schulkindergär-
ten stehen wir ablehnend gegenüber. 
 
 

Schulkindergärten sind 
ein baden-württembergisches Marken-
zeichen, um Kindern mit schweren Be-
hinderungen frühzeitig zu fördern und so 
den Weg in eine inklusive Gesellschaft 
zu eröffnen. Sie sind ein Erfolgsmodell 
und haben daher auch künftig ihren 
Platz in einer vor- schulischen inklusiven 
Betreuungslandschaft. Der Schulkinder-
garten eröffnet Eltern, ihr Wunsch- und 
Wahlrecht auszuüben und sich für die 
beste Kindertageseinrichtung für ihr 
Kind zu entscheiden. 
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Kapitel 4.1: 
Bildung ist Zukunft – Bedeutung der SBBZ 
 
 

? 

Bildung ist Zukunft! Eltern wollen die beste Bildung für ihr Kind. Das 
Wunsch- und Wahlrecht spielt dabei eine zentrale Rolle. 
Welche Bedeutung haben künftig die sonderpädagogischen Bildungs- 
und Beratungszentren (SBBZ) in einer inklusiven Schullandschaft? 

 
 

Für uns steht das Wohl 
des einzelnen Kindes im Mittelpunkt der 
Inklusion. Alle Entscheidungen und 
Maßnahmen müssen darauf zielen, in-
dividuelle und passgenaue Lösungen für 
jedes Kind zu ermöglichen. Wir wollen, 
dass die Eltern den richtigen Weg für ihr 
Kind aus einem vielfältigen Angebot 
auswählen können. Die Beratung der 
Eltern über den bestmöglichen Bil-
dungsweg ihres Kindes muss dabei er-
gebnisoffen sein. Allerdings wird nicht 
jede Entscheidung der Bildungswege-
konferenz zur Zufriedenheit der Eltern 
ausfallen. Daher fordern wir zur Schlich-
tung von solchen Streitfällen die Einset-
zung eines unabhängigen Ombuds-
manns, an den sich die Eltern wenden 
können.  
 
Darüber hinaus halten wir es für erfor-
derlich, dass auch die Freien Schulen in 
die Bildungswegekonferenz eingebun-
den werden. Rund ein Drittel aller Schü-
lerinnen und Schüler mit Behinderung 
besucht heute eine Freie Schule. Diese 
Einrichtungen haben teilweise ein sehr 
spezifisches Know-how entwickelt, das 
im Rahmen der Inklusion nicht verloren 
gehen darf. 
 
Wir wollen auch, dass die Bildungswe-
gekonferenz neben dem Besuch des 
Sonderpädagogischen Bildungs- und 
Beratungszentrums oder der inklusiven 
Beschulung auch die Empfehlung zum 

Besuch einer Außenklasse – oder bes-
ser Inklusionsklasse – beinhalten muss.  
 
 

Wir haben das Recht 
auf inklusive Beschulung, wie es die 
UN-Behindertenrechtskonvention vor-
sieht, im Schulgesetz verankert. Mit der 
Abschaffung der Sonderschulpflicht ha-
ben wir damit das Wahlrecht der Eltern 
in Baden-Württemberg gestärkt. Auch 
mit dem Recht auf inklusive Beschulung 
können Eltern sich weiterhin für ein 
sonderpädagogisches Bildungs- und 
Beratungszentrum, also eine vormalige 
Sonderschule, entscheiden. Auch bei 
der Inklusion gilt die Wahlfreiheit der El-
tern. Wir werden die sonderpädagogi-
schen Bildungs- und Beratungszentren 
zu Kompetenzzentren weiterentwickeln, 
um den Eltern und Kindern dort, wie 
auch an der Regelschule, ein sehr gutes 
Angebot zur Verfügung zu stellen. Wir 
werden das strukturelle Defizit im son-
derpädagogischen Bereich abbauen. 
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Die SPD steht einer unmit-
telbaren Reduzierung von Sonderschu-
len ablehnend gegenüber. Vielmehr 
setzt sich die SPD für eine Wahlmög-
lichkeit der Eltern ein, zwischen gleich-
wertigen inklusiven Unterrichtsangebo-
ten an allgemein bildenden Schulen und 
Bildungsangeboten der Sonderpädago-
gischen Bildungs- und Beratungszen-
tren wählen zu dürfen. Mittel- bis lang-
fristig vertritt die SPD die Erwartung, 
dass die Zahl inklusiver Unterrichtsan-
gebote an allgemeinen Schulen kontinu-
ierlich wachsen wird. Gleichwohl möchte 
die SPD diese Entwicklung und deren 
Dynamik nicht verordnen. Zentraler Mo-
tor dieser Entwicklung bleibt der Eltern-
wunsch. Wir betrachten Inklusion als 
einen gesamtgesellschaftlichen Entwick-
lungsprozess, der unsere Gesellschaft 
in den kommenden Jahren und Jahr-
zehnten verändern und bereichern wird. 
Um diesen Prozess zum Erfolg zu füh-
ren, setzen wir auf die Überzeugung 
und den Gestaltungswillen der handeln-
den Akteurinnen und Akteure. 
 
 
 
 
 

Die FDP hält die Leis-
tungen der baden-württembergischen 
Sonderschulen im Bereich der Bildung 
und Förderung von jungen Menschen 
mit Behinderungen für herausragend 
und unverzichtbar. Im grün-roten Inklu-
sionsgesetz wird jedoch das mögliche 
„Ausbluten“ der Sonderschulen billigend 
in Kauf genommen. Mehr noch, die 
Sonderschulen haben im Schulgesetz 
die Bezeichnung „Schule“ verloren und 
heißen nur noch „Sonderpädagogische 
Bildungs- und Beratungszentren“. Wir 
wollen für den Fall einer Regierungsbe-
teiligung der FDP den Schulstatus der 
Sonderschulen eindeutig im Gesetz 
festschreiben. Zudem sollen die Son-
derschulen mit sonderpädagogischem 
Bildungs- und Beratungszentrum für die 
fachliche Betreuung und Unterstützung 
der allgemeinen Schulen bei ihren In-
klusionsangeboten zuständig sein. 
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Kapitel 4.2: 
Bildung ist Zukunft – zieldifferenter gemeinsamer  
Unterricht an Regelschulen 
 
 

? 

Wie wollen Sie den zieldifferenten gemeinsamen Unterricht an Regel-
schulen in der notwendigen Qualität (insbesondere Unterstützung 
durch Sonderpädagogen, Barrierefreiheit der Schulgebäude, Schüler-
beförderung, Ausstattung mit geeigneten Unterrichtsmaterialien, 
Schulassistenz, Klassengröße) dauerhaft sicherstellen? 

 
 

Wir haben dem Inklusi-
onsgesetz nicht zugestimmt, weil wir die 
von Grün-Rot geschaffenen Vorausset-
zungen als nicht ausreichend für eine 
gelingende Inklusion halten. So erken-
nen wir ein grundsätzliches – aber 
vorhersehbares – Umsetzungsproblem 
in den fehlenden Sonderpädagoginnen 
und -pädagogen. Die grün-rote Landes-
regierung hat es versäumt, rechtzeitig 
die Ausbildungskapazitäten für den Stu-
diengang auszuweiten. Wir wollen dies 
unverzüglich nachholen, weil nur so mit-
telfristig eine ausreichende Personalge-
winnung möglich ist.  
 
Ein falscher Schritt ist es, jetzt die 
Sonderpädagoginnen und -pädagogen 
von den Sonderschulen abzuziehen, um 
dieses Versäumnis auszugleichen. Da-
durch würde nachhaltig die Qualität der 
Sonderschulen gefährdet.  
 
Ebenso wurde es versäumt, die Lehre-
rinnen und Lehrer systematisch auf die 
besonderen Anforderungen eines inklu-
siven Unterrichts hin fortzubilden. Dies 
ist aber eine zwingende Voraussetzung, 
dass Inklusion funktionieren kann. Wir 
wollen umgehend eine Fortbildungsof-
fensive für die Lehrerinnen und Lehrer 
an den allgemeinen Schulen starten, 
damit die Umsetzung der Inklusion künf-

tig besser funktionieren kann. Lehrerin-
nen und Lehrer sollen bestmöglich auf 
diese verantwortungsvolle Aufgabe vor-
bereitet sein. 
 
Auch wollen wir die vorhandenen Kräfte 
bündeln und private und öffentliche 
Schulen beim Tandem-Unterricht an 
den allgemeinen Schulen bzw. in den 
Außenklassen enger zusammenarbeiten 
lassen. 
 
Neben Inklusion bzw. Sonderschulen 
sehen wir weiterhin eine sehr gelingen-
de Form der Inklusion in den Außen-
klassen. Wir betrachten diese als 
gleichwertiges Angebot und wollen des-
halb in den Außenklassen vergleichbar 
gute Rahmenbedingungen schaffen.  
 
 

Damit Schulen den 
Schritt zur inklusiven Schule leichter 
vollziehen können, steuert die Schul-
verwaltung einen Entwicklungsprozess, 
den wir mit weiteren, zusätzlichen Leh-
rerstellen unterstützen werden. Für die 
Umsetzung der schulischen Inklusion 
sind bis zum Schuljahr 2022 insgesamt 
1350 neue Lehrerstellen vorgesehen. 
Außerdem haben wir beschlossen, dass 
die Kommunen ab dem Schuljahr 



  Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2016 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
www.lv-koerperbehinderte-bw.de  13 

2015/2016 bis zum Jahr 2019 insge-
samt über 100 Mio. Euro für die Kosten 
der Inklusion (z.B. für Baumaßnahmen, 
Schülerbeförderung und Schulbeglei-
tung) vom Land erhalten.  
 
Perspektivisch werden alle Schulen in-
klusiv, auch wenn nicht jede Schule al-
les können muss. Die Expertise von 
Sonderpädagoginnen und Sonderpäda-
gogen ist dabei von zentraler Bedeu-
tung. Deshalb streben wir das Zwei-
Pädagogen-Prinzip in gruppenbezoge-
nen inklusiven Bildungsangeboten an. 
Für uns GRÜNE steht die Qualität klar 
im Vordergrund. Das heißt, es reicht 
nicht aus, ausschließlich mehr Geld in 
die Hand zu nehmen, sondern wir brau-
chen ein nachhaltiges, pädagogisches 
Konzept. Wir müssen die Lehrerinnen 
und Lehrern auf das gemeinsame Ler-
nen von Schüler*innen mit und ohne 
Behinderung gezielt vorbereiten. Des-
wegen bauen wir die Fortbildungsange-
bote zum Thema Inklusion deutlich aus 
und werden zudem künftig Module zu 
Grundfragen der Inklusion in allen Lehr-
amtsstudiengängen verankern. Auch 
das Antragsverfahren für die Umsetzung 
inklusiver Beschulung werden wir ver-
einfachen.  
 
 

2011 übernahm Grün-Rot 
einen Modellversuch „Schulische Bil-
dung von jungen Menschen mit Behin-
derung“. Eine Erprobung in fünf 
Schwerpunktregionen ohne zusätzliche 
Finanzmittel war die einzige Reaktion 
der damaligen CDU-/FDP-
Landesregierung auf die Ratifizierung 
des Artikels 24 der UN-
Behindertenrechtskonvention durch den 
Bundestag 2009. Mit der Abschaffung 
der Sonderschulpflicht sowie der Einfüh-
rung eines Elternwahlrechts ab dem 
Schuljahr 2015/16 hat die SPD einen 

wichtigen Meilenstein in der Schulge-
schichte Baden-Württembergs markiert. 
Inklusion ist fortan eine Aufgabe für alle 
Schularten und zwischenzeitlich fester 
Bestandteil der Lehrerausbildung.  
 
Inklusion gibt es auch nicht zum Nullta-
rif. Bis 2022 sollen in Stufen bis zu 
1.300 zusätzliche Sonderpädagoginnen 
und Sonderpädagogen eingestellt wer-
den. Bedarfsgrundlage ist zunächst eine 
erwartete Inklusionsquote von 28 Pro-
zent. Für die ersten beiden Jahre wurde 
der Aufwuchs mit 200 Deputaten jährlich 
festgelegt und bereits umgesetzt. Der 
zusätzliche Einstellungskorridor ent-
spricht dabei nahezu dem Maximum der 
verfügbaren Absolventinnen und Absol-
venten nach Abzug der erforderlichen 
Wiederbesetzungsstellen durch landes-
eigene Ausbildungsstätten. Die 
erwartbaren zusätzlichen Personalkos-
ten inklusive Privatschulen belaufen sich 
bis zum Schuljahr 2022/2023 auf rund 
108 Millionen Euro. Ferner wurde in 
Verhandlungen eine Verständigung mit 
den Vertretern der kommunalen Seite 
erreicht. Diese sieht vor, dass das Land 
eine vollständige Kostenübernahme im 
Bereich des Schulbaus übernimmt, so-
fern eine Entscheidung der Bildungswe-
gekonferenz diese Investition auslöst. 
Ferner beteiligt sich das Land an Mehr-
ausgaben im Bereich der Eingliede-
rungshilfe, Assistenzleistungen oder der 
Schülerbeförderung. Hierfür werden 
weitere 102 Millionen Euro bis 2018 
landesseitig bereitgestellt. Sollten die 
tatsächlichen Kosten mehr als 10 Pro-
zent der Annahmen überschreiten, er-
klärt sich das Land zusätzlich bereit, 
weitere Ausgleichszahlungen zu leisten. 
Ferner haben sich Land und Kommunen 
verständigt, eine Evaluation der Kosten 
bis 2018 durchzuführen und auf dieser 
Basis die getroffenen Annahmen zu 
konkretisieren bzw. zu korrigieren. An 
dem bereits eingeschlagenen Weg hal-
ten wir fest. 
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Priorität im Zusam-
menhang mit der Inklusion müsste nach 
Auffassung der FDP die Barrierefreiheit 
an allen Schulen haben. Niemand, der 
die Unterrichtsziele einer Schule erfüllen 
kann, darf von ihrem Besuch aufgrund 
einer Behinderung abgehalten werden. 
Was den zieldifferenten Unterricht an-
geht, hält es die FDP für kontraproduk-
tiv, wenn Schulen gegen ihren Willen 
hierzu gezwungen werden. Wir schla-
gen deshalb vor, die jedem Schüler und 
jeder Schülerin mit besonderem Förder-
bedarf zustehenden Unterstützungsleis-
tungen von Seiten des Landes und der 
Kommunen als Träger der Eingliede-
rungshilfe in einem Budget zusammen-
fassen, um die Finanzierung der son-
derpädagogischen und inklusiven An-
gebote entsprechend der Nachfrage si-
cherzustellen und für die Schulen Anrei-
ze zum Aufbau von Inklusionsangebo-
ten mit be- stimmten Förderschwerpunk-
ten zu schaffen. Im Rahmen der regio-
nalen Schulentwicklung soll ein stimmi-
ges Gesamtkonzept mit unterschiedli-

chen Förderschwerpunkten geschaffen 
werden. Wir Freien Demokraten legen 
großen Wert auf die Qualität der son-
derpädagogischen Bildung und Betreu-
ung in den Inklusionsklassen bzw. –
gruppen. Die FDP/DVP Fraktion hat be-
antragt, zur Qualitätssicherung eine un-
abhängige Einrichtung mit der wissen-
schaftlichen Begleitung der Umsetzung 
der Inklusion zu betrauen; jeweils vor 
den Beratungen über einen regulären 
Haushalt hätte demnach ein Inklusions-
bericht an den Landtag erfolgen sollen, 
damit dieser auf Problemanzeigen ge-
gebenenfalls reagieren kann. Unter an-
derem wäre hierbei zu überprüfen ge-
wesen, ob eine ausreichende Versor-
gung mit Sonderschullehrkräften sicher-
gestellt ist und ob das Konzept der 
gruppenbezogenen Inklusion umgesetzt 
bzw. inwieweit Einzelinklusion oder die 
Bildung gemischter Gruppen mit unter-
schiedlichen Förderschwerpunkten ver-
mieden werden konnten. Die grün-rote 
Regierungsmehrheit lehnte diesen An-
trag der FDP/DVP Fraktion ab. Wir Frei-
en Demokraten halten ungeachtet des-
sen an diesem Vorhaben fest. 
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Kapitel 5: 
Familienentlastung und Pflege 
 
 

? 

Etwa zwei Drittel aller Menschen mit schweren Behinderungen werden 
in der Familie betreut und gepflegt. Die Familien brauchen im Alltag 
dringend Entlastung – auch unter dem Aspekt der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf (u.a. in Schulferienzeiten).  
Die Enquetekommission „Pflege in Baden-Württemberg zukunftsorien-
tiert und generationengerecht gestalten“ hat dazu in ihrem Bericht  
(LT-Drs. 15/7980) Handlungsempfehlungen formuliert (s. Seite 330).  
Wie entlasten Sie pflegende und betreuende Angehörige? 

 
 

Familien mit Kindern mit 
schweren und mehrfach Behinderungen 
profitieren nicht im vollen Umfang vom 
Ausbau der Kleinkinderbetreuung. Da-
her sind die besonderen Bedürfnisse für 
Familien mit Kindern mit schweren und 
mehrfach Behinderungen stärker in den 
Pakt der Landesregierung mit den 
Kommunalen Spitzenverbänden zu in-
tegrieren. Die landesrechtlichen Vor-
schriften sind dabei an die Bedarfslage 
behinderter pflegebedürftiger Kinder an-
zupassen.  
 
Da die Anzahl der Arbeitstage, die be-
rufstätigen Eltern nach § 45 Abs. 2 SGB 
V (Kinderkrankengeld) zustehen, der 
Bedarfslage nicht gerecht wird, ist es zu 
prüfen, ob und welche Konsequenzen 
die Einführung eines Kinderkrankengel-
des ohne zeitliche Obergrenze verursa-
chen würde. 
 
Eine weitere Herausforderung stellt das 
erhöhte Risiko der Altersarmut für pfle-
gende Angehörige von Menschen mit 
schweren Behinderungen dar. Aus die-
sem Grund ist das außerfamiliäre Be-
treuungsangebot weiter auszubauen. 
Modelle von qualifizierten Notfall-
Bereuungsangeboten sind auf ihre All-

tagstauglichkeit zu testen und wissen-
schaftlich zu begleiten. 
 
 

Die Handlungsempfeh-
lungen der Enquetekommission zu die-
ser Frage sind zwischen allen Fraktio-
nen konsentiert und entweder von unse-
rer GRÜNEN Landtagsfraktion einge-
bracht, zumindest aber von ihr mitgetra-
gen worden. 
 
Wir setzen uns für die Umsetzung die-
ser Empfehlungen zur Entlastung von 
pflegenden und betreuenden Angehöri-
gen – die, wie Sie richtig schreiben, auf 
Seite 330 des Gesamtberichtes zu fin-
den sind – ein.  
 
Wir bedenken insbesondere auch die 
Schwierigkeit, Pflege, Familie und Beruf 
zu vereinbaren, wenn in einer Familie 
ein Kind mit hohem Assistenz- und Pfle-
gebedarf lebt. Das hat eine hohe All-
tagsbelastung zur Folge. Es ist entspre-
chend wichtig, Pausen für die Pflegen-
den zu ermöglichen, in denen diese Luft 
holen und Kraft tanken können. 
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Wir haben uns als GRÜNE innerhalb 
der Enquetekommission deshalb dafür 
eingesetzt, dass Konzepte erarbeitet 
werden, wie die Vereinbarkeit von Pfle-
ge, Familie und Beruf besser umgesetzt 
werden kann. Hierzu zählt auch, dass 
Betreuungsangebote in der Ferienzeit 
ausgebaut und bspw. der Ausbau der 
Tagespflege bedarfsgerecht umgesetzt 
werden. Hier ist dringender Handlungs-
bedarf geboten. 
 
Daneben brauchen wir die deutlich bes-
sere Umsetzung des persönlichen Bud-
gets, also die Umsetzung des Rechts-
anspruchs. Jugendliche und junge Er-
wachsene müssen die Möglichkeit ha-
ben, ein eigenständiges Leben mit per-
sönlicher Assistenz in einem von ihren 
gewählten Wohnraum zu führen. Da 
werden wir noch sehr dicke Bretter boh-
ren und auf allen politischen Ebenen ak-
tiv werden müssen. 
 
Die intensive Pflege kann darüber hin-
aus auch dazu führen, dass eine berufli-
che Tätigkeit nur noch in Teilzeit ausge-
übt werden kann oder komplett einge-
stellt werden muss. Das wiederum 
mündet in eine geringere Rente; Alters-
armut pflegender Elternteile kann die 
Folge sein. 
 
Hier gilt es Wege zu finden, die das ver-
hindern. Entscheidend scheint uns hier, 
auch die Arbeitergeber*innen für das 
Thema zu sensibilisieren und eine ent-
sprechende Flexibilisierung der Arbeits-
zeiten zu erwirken. 
 
Dies sind nur einige ausgewählte Punk-
te, die so auch als Handlungsempfeh-
lung in den Abschlussbericht der Enque-
tekommission eingeflossen sind. 
 
 

Pflegende Familienangehöri-
ge brauchen aus unserer Sicht neben 
schneller, niedrigschwelliger und quali-
tativ hochwertiger Beratung vor allem 
Unterstützung im Pflegealltag. Dies ist 
umso mehr geboten, als Pflegesituatio-
nen oft zu Überlastungen pflegender 
Angehöriger führen können. Die not-
wendige Entlastung erreichen wir aus 
unserer Sicht vor allem durch Einrich-
tungen der Kurzzeitunterbringung bzw. 
Einrichtungen der Tages- und Kurzzeit-
pflege in der Altenhilfe. 
 
Wir haben uns deshalb darauf verstän-
digt, dass wir uns in der nächsten Legis-
laturperiode schwerpunktmäßig für ein 
flächendeckendes, wohnortnahes Netz 
von Tagespflegeangeboten einsetzen 
wollen. Gleichermaßen müssen auch 
die Kapazitäten in der Kurzzeitunter-
bringung im erforderlichen Maß ausge-
baut werden. Ebenso planen wir den 
Auf- und Ausbau präventiver Angebote 
der Familienbildung und Schulungen 
zum Umgang mit pflegebedingten Be-
lastungen. 
 
In der Altenhilfe haben wir uns außer-
dem bereits erfolgreich für die Verbes-
serung der Beratungsinfrastruktur ein-
gesetzt. Die Zahl der Pflegestützpunkte 
wurde von landesweit 48 auf 72 aufge-
stockt. Dieser Ausbau muss aber weiter 
gehen. Dafür setzen wir uns ein. 
 
 

Die Empfehlungen der 
Enquetekommission „Pflege“ wurden 
von uns in vollem Umfang mit beschlos-
sen. Sie sind deutlich und zeigen, wie 
wichtig eine Entlastung der pflegenden 
Angehörigen ist. Als einen ersten Schritt 
müssen wir prüfen, ob und in welcher 
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Weise die bereits vorhandenen Angebo-
te, die z.B. über die Landesförderung 
Familienentlastende Dienste unterstützt 
werden, ausreichen bzw. wo hier An-
passungsbedarf besteht. Im Übrigen 
müssen wir sicher stärker als in der 
Vergangenheit die Anliegen behinderter 
Menschen und ihrer Familien in den vie-
len Berichten (z.B. Familienforschung) 
von vorne herein berücksichtigen. Das 
bedeutet ein Umdenken und eine kon-
sequente Umsetzung der Leitgedanken 
der UN-BRK. Die Handlungsempfehlun-
gen sehen wir als Auftrag und Verpflich-
tung. Allerdings werden wir diese Ver-
besserungen nicht kurzfristig erreichen 
können. Wir müssen zugleich deren Fi-
nanzierung – und vor allem das Be-
wusstsein für die Bedürfnisse der Men-
schen mit Behinderungen – ebenso im 
Blick haben. Uns ist wichtig, dass Bera-

tung zur Pflege nicht nur professionell, 
sondern auch ortsnah zur Verfügung 
steht. Wir wollen daher die Pflegestütz-
punkte qualifizierter und flächendecken-
der gestalten. Zur Alltagsentlastung tra-
gen auch viele – zumeist weibliche - Be-
treuungskräfte bei, die momentan in un-
serem Land arbeiten und in vielen Fäl-
len aus Osteuropa stammen. Dies ist 
immer noch ein rechtlicher Graubereich, 
weil die Bezahlung oft unzureichend und 
die Arbeitsverhältnisse schlecht abgesi-
chert und versichert sind. Die Politik in 
Deutschland verschließt davor bislang 
weitestgehend die Augen. Wir haben 
einen konkreten Vorschlag für ein För-
dermodell gemacht, das sich an der 
funktionierenden Praxis in unserem 
Nachbarland Österreich orientiert. 
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Kapitel 6.1: 
Teilhabe braucht Gesundheit - MZEB 
 
 

? 

Teilhabe braucht Gesundheit.  
Wie unterstützen Sie den flächendeckenden Auf- und Ausbau der  
medizinischen Behandlungszentren für Erwachsene mit geistiger  
Behinderung oder schweren Mehrfachbehinderungen (MZEB)  
gemäß § 119 c SGB V? 

 
 

Für uns ist eine gute me-
dizinische Versorgung der Menschen in 
Baden-Württemberg ein wesentliches 
Anliegen. Die Versorgung von Men-
schen mit geistiger Behinderung oder 
schweren Mehrfachbehinderungen 
bringt zusätzliche Herausforderungen 
mit sich.  
 
Mit dem GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz wurde zur 
Verbesserung der Versorgung von 
Menschen mit Behinderungen die 
Grundlage für medizinische Behand-
lungszentren zur ambulanten Behand-
lung von Erwachsenen mit geistiger Be-
hinderung oder schweren Mehrfachbe-
hinderungen geschaffen. Zudem wurden 
in § 43b SGB V die nichtärztlichen Leis-
tungen im Rahmen solcher medizini-
scher Behandlungszentren geregelt. 
Dies wird von uns ausdrücklich begrüßt. 
 
Im Landesaktionsplan sind im Zusam-
menhang mit der Einrichtung sowie dem 
Aufgabenzuschnitt der Behandlungs-
zentren unter dem Punkt „Verbesserung 
der ambulanten Versorgung“ Zielset-
zungen festgehalten. Die im Landesak-
tionsplan dargestellten Zielsetzungen 
werden auch von uns befürwortet. Wel-
che konkreten Maßnahmen für den Auf- 
und Ausbau eines flächendeckenden 
Netzes im Einzelnen angegangen wer-
den müssen, werden wir im Rahmen der 

Erarbeitung und Umsetzung unserer In-
klusions- und Teilhabestrategie Baden-
Württemberg 2021 gemeinsam mit allen 
Beteiligten beraten. Dabei gilt es auch 
zu diskutieren, inwieweit an schon be-
stehende Strukturen angeknüpft werden 
kann, um Synergieeffekte zu nutzen.  
 
 

Wir GRÜNE möchten 
darauf hinwirken, dass für besondere 
medizinische und psychologische bzw. 
psychotherapeutische Versorgungsbe-
darfe von erwachsenen Menschen mit 
geistiger und/oder mehrfacher Behinde-
rung regionale medizinische Zentren 
geschaffen werden, die im entspre-
chend qualifizierten multiprofessionellen 
Team die erforderlichen Maßnahmen 
abstimmen und koordinieren und in ei-
nem gestuften Versorgungsmodell die 
normale haus- und fachärztliche Ver-
sorgung der Betroffenen ergänzen. Bei 
der Entwicklung der Angebote ist insbe-
sondere darauf zu achten, bereits be-
stehende Versorgungsstrukturen zu 
nutzen bzw. auf diesen aufzubauen. Ob 
und in welcher Form hier eine Unter-
stützung des Landes konkret nützlich 
bzw. notwendig ist, soll im Dialog mit 
Landesbehindertenbeauftragten und 
Landesbehindertenbeirat besprochen 
werden. 
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Unsere Sozialministerin Kat-
rin Altpeter (SPD) hat zusammen mit 
anderen Landessozialministerinnen und 
Landessozialministern den Vorschlag 
für Sozialmedizinische Ambulanzen für 
erwachsene Menschen mit schweren 
Mehrfachbehinderungen im SGB V in 
die Konferenz der Gesundheitsminister 
der Länder 2014 eingebracht. Dort wur-
de er einstimmig angenommen. Der 
Bundesgesundheitsminister hat den 
Vorschlag dann kurz darauf in das in-
zwischen abgeschlossene Gesetzge-
bungsverfahren für das GKV-
Versorgungsstärkungsgesetz aufge-
nommen.  
 
Nun geht es um die Umsetzung in die 
Praxis. Dabei wird die Zulassung von 
ohnehin schon bestehenden Behand-
lungseinheiten – etwa im stationären 
Bereich – zur ambulanten Behandlung 
im Vordergrund stehen. Danach ist zu 
prüfen, ob der Bedarf damit sicherge-
stellt werden kann oder ob zusätzliche 
neue Behandlungseinheiten aufgebaut 
werden müssen. 
 
 

Im Rahmen des Ver-
sorgungsstärkungsgesetzes wurden im 
SGB V die Voraussetzungen für die 
Medizinischen Behandlungszentren ge-
schaffen. Die Fachverbände für Men-
schen mit Behinderung und die Bun-
desarbeitsgemeinschaft Ärzte für Men-
schen mit geistiger oder mehrfacher 
Behinderung haben eine Rahmenkon-
zeption für Medizinische Behandlungs-
zentren für Erwachsene mit geistiger 
Behinderung oder schweren Mehrfach-

behinderungen (MZEB) vorgelegt. Als 
Träger von MZEB kommen im Interesse 
flexibler Anpassungen an Bedarfslagen 
und Gegebenheiten insbesondere Trä-
ger von Krankenhäusern, Medizinischen 
Versorgungszentren, Institutsambulan-
zen und Einrichtungen der Behinderten-
hilfe infrage. Die multiprofessionelle und 
interdisziplinäre Arbeit der MZEB wird 
gemäß § 120 Abs. 2 SGB V unmittelbar 
von den Krankenkassen vergütet. Die 
Vergütung muss die Leistungsfähigkeit 
der MZEB bei wirtschaftlicher Betriebs-
führung gewährleisten. Wir Freie Demo-
kraten sind von der Notwendigkeit der 
MZEB überzeugt und unterstützen den 
flächendeckenden Auf- und Ausbau, 
z.B. durch die Befassung in den 
Gesundheitskonferenzen und durch Ge-
spräche mit den Krankenhausträgern 
und den Kommunen. 
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Kapitel 6.2: 
Teilhabe braucht Gesundheit - Krankenhaus 
 
 

? 

Bisher gibt es in allgemeinen Krankenhäusern keine Personalkapazitä-
ten, die die Pflege und Betreuung von Menschen mit Mehrfachbehinde-
rung rund um die Uhr sicherstellt. Weder die Familien noch die Wohn-
einrichtungen können die Betreuung und Pflege der Menschen mit Be-
hinderungen im Krankenhaus leisten. Dadurch ist oft der medizinische 
Erfolg der Krankenhausbehandlung gefährdet. 
 
Was wollen Sie gegen diesen Missstand unternehmen? 

 
 

Der demografische Wan-
del stellt gerade den Pflegebereich vor 
große Herausforderungen. Es ist davon 
auszugehen, dass die Zahl der Men-
schen mit Pflegebedarf stark ansteigen 
wird. Dem steht gegenüber, dass sich 
schon jetzt ein Fachkräftemangel ab-
zeichnet. Zur Bewältigung der vorhan-
denen und bevorstehenden Herausfor-
derungen ist es notwendig, dass die 
Krankenhäuser über ausreichend enga-
gierte und qualifizierte Pflegekräfte ver-
fügen. Aus diesem Grund setzen wir 
uns für eine entsprechende Honorierung 
der Arbeit der Pflegekräfte ein. Zudem 
werden wir dazu beitragen, die Attrakti-
vität des Pflegeberufs zu steigern.  
 
Mit dem auf Bundesebene umgesetzten 
Krankenhausstrukturgesetz wurden die 
Möglichkeiten zur Bekämpfung des Per-
sonalmangels ebenfalls verbessert. Um 
den Kliniken zu ermöglichen, auf Dauer 
mehr Personal beschäftigen zu können, 
erhalten diese durch den Pflegezu-
schlag und das Pflegestellen-
Förderprogramm bis zu 830 Mio. EUR 
pro Jahr zusätzlich.  
 
Um den speziellen Anforderungen bei 
der Pflege und Betreuung von Men-
schen mit Mehrfachbehinderung gerecht 

werden zu können sind zudem Fort- und 
Weiterbildungsangebote notwendig. Be-
gleitend werden wir gemeinsam mit den 
Betroffenen weiter Schritte beraten.  
 
 

Für uns ist zentral, 
dass durch eine Reform der Eingliede-
rungshilfe ein echter Nachteilsausgleich 
stattfindet. Bei einer personenzentrier-
ten Bedarfsbemessung sollen die jewei-
ligen Assistenzbedarfe angemessen be-
rücksichtigt und abgebildet werden. Das 
gilt auch für Behandlungen von Men-
schen mit Behinderung im Kranken-
haus. 
 
 

Unsere Krankenhäuser müs-
sen in der Lage sein, alle medizinischen 
Behandlungen mit ausreichendem 
ärzlichen und pflegerischen Personal 
durchzuführen. Unsere Sozialministerin 
Katrin Altpeter (SPD) sowie unsere 
Bundestagsfraktion haben sich intensiv 
und am Ende auch erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass im Krankenhausstruk-



  Wahlprüfsteine zur Landtagswahl 2016 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
www.lv-koerperbehinderte-bw.de  21 

turgesetz Verbesserungen hinsichtlich 
der Vergütung der Pflege in den Kliniken 
aufgenommen werden. Es ist nun zu 
überprüfen, ob diese in der Praxis auch 
für die Pflege und Betreuung von Men-
schen mit Mehrfachbehinderung wäh-
rend eines Krankenhausaufenthaltes 
wirksam werden. 
 
 

Nachdem die Bundes-
regierung die nötigen Entscheidungen 
getroffen hat, dass für Menschen mit 
Behinderung im Arbeitgebermodell die 
Assistenz auch im Falle des Kranken-

hausaufenthalts sichergestellt ist, treten 
wir dafür ein, dass ein notweniger be-
hinderungsbedingter Mehrauf- wand 
auch für Menschen mit schweren Be-
hinderungen, die nicht ihre Assistenz im 
Arbeitgeber- modell organisieren ange-
messen abgebildet werden kann. Dies 
ist jedoch bundesrechtlich zu regeln. 
Baden-Württemberg könnte hier über 
eine Bundesratsinitiative einen entspre-
chenden Impuls geben. 
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Kapitel 7: 
… so wollen WIR wohnen … 
 
 

? 

„.. so wollen wir wohnen!“  
Barrierefreier bezahlbarer Wohnraum ist die Voraussetzung für  
(ambulant) betreute Wohnformen in der Gemeinde.  
Was werden Sie tun, um dieses Ziel zu erreichen? 

 
 
 

Wir setzen uns für eine 
schnelle Schaffung von weiterem Wohn-
raum ein. Wir wollen in einem einheitli-
chen Wohnraumförderungsprogramm 
„Wohnungsbau BW“ alle Wohnungssu-
chenden, alleinerziehende Mütter, Stu-
denten, Rentner, sozial schwache Fami-
lien und Menschen mit Behinderung 
gleichermaßen mit einbeziehen und de-
ren Bedürfnisse abbilden. Dafür wollen 
wir 250 Mio. Euro im Jahr bereitstellen 
und den Fokus des Programms auf den 
sozialen Wohnungsbau ausrichten. Die 
Anforderungen, die im Nationalen Akti-
onsplan für Barrierefreiheit definiert 
sind, wollen wir prüfen und möglichst 
praktikabel in die Förderkriterien mit 
aufnehmen. Dass der Bund ebenfalls 
zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen 
will, begrüßen wir.  
 
Auch bei der Städtebauforderung wer-
den die Belange von Behinderten, bei-
spielsweise in dem Programm „Soziale 
Stadt“ berücksichtigt.“ 
 
 

Wir sehen beim Aus-
bau der Fördermöglichkeiten für barrie-
refreies Wohnen großen Handlungsbe-
darf. Dass barrierefreier Wohnraum im-

mer noch Mangelware ist, ist Gift für das 
Zusammenleben gerade in einer altern-
den Gesellschaft. Um dieses Problem 
zu lösen, wollen wir prüfen, ob über die 
Landesförderbank zusätzliche Angebote 
gemacht werden können. Auf diese 
Weise könnten vermehrt barrierefreie 
Renovierungen und Neubauten ange-
stoßen werden. Wir sind der Ansicht, 
dass insbesondere Baugruppen, ge-
meinwohlorientierte Wohnungswirtschaft 
und Genossenschaften in Zukunft ver-
stärkt Impulse für eine integrative Stadt-
entwicklung geben können, indem z.B. 
Mehrgenerationenhäuser entstehen. 
 
 

Damit mehr Menschen mit 
Behinderung ambulant betreut werden 
können, müssen zunächst einmal mehr 
Menschen mit Behinderung außerhalb 
von Heimen wohnen können. In dieser 
Legislaturperiode haben unser Wirt-
schafts- und Finanzminister Nils Schmid 
(SPD), in dessen Zuständigkeit die 
Wohnungspolitik fällt, und Sozialministe-
rin Katrin Altpeter (SPD) erhebliche 
Verbesserungen erreicht: 
 
Beim Wohnungsneubau müssen nach 
unserer Änderung der Landesbauord-
nung jetzt in neu gebauten Wohnge-
bäuden mit mehr als zwei – statt bisher 
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mehr als vier – Wohnungen die Woh-
nungen eines Geschosses barrierefrei 
sein. 
 
Die Förderung des sozialen Wohnungs-
baus haben wir wieder in Gang gesetzt 
und enorm ausgeweitet. Viele der 
schwerbehinderten Menschen gehören 
dort zum bevorzugten Personenkreis 
und erhalten dadurch die Möglichkeit, 
eine Wohnung auf dem normalen Woh-
nungsmarkt zu mieten. 
 
In den Fällen, in denen das Wohnen in 
einer eigenen Wohnung nicht möglich 
ist oder nicht gewünscht wird, fördern 
wir massiv den Bau von dezentralen, 
gemeindenahen und innovativen Wohn-
angeboten als Alternative zum Wohnen 
in den bestehenden großen Einrichtun-
gen.  
 
Zudem haben wir die Gründung und den 
Betrieb von ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaften außerhalb der Heime 
gesetzlich geregelt und damit zugelas-
sen. 
 
Diese Schwerpunkte wollen wir auch in 
der kommenden Legislaturperiode wei-
ter umsetzen. 
 
 

Bereits im Jahr 1996 
wurde die Landesbauordnung so novel-
liert, dass die barrierefreie Erreichbar-
keit von Wohnungen ab einer gewissen 
Anzahl vorgesehen wurde. Das betrifft 
jedoch nur den Neubau. Im Bestand 
wurden die Leistungen der Pflegekas-
sen sowie die Förderprogramme weiter-
entwickelt. Bereits heute sind in vielen 
neu gebauten Mehrfamilienhäusern be-
reits Aufzüge vorhanden. Diesen guten 
Weg wollen wir weiter voranschreiten. 
Der starke Zustrom von Menschen aus 
Bürgerkriegsländern hat die Debatte um 
bezahlbaren Wohnraum verstärkt. Des-
halb wird in den nächsten Jahren mehr 
Wohnraum entstehen müssen. Dies se-
hen wir auch als Chance für ein Mehr an 
barrierefreien bezahlbaren Wohnungen. 
Zur Finanzierung dieser Investitionen 
setzen wir Freien Demokraten auch auf 
private Investoren, die Wohnraum 
schaffen und im Gegenzug entspre-
chende steuerliche Abschreibungsmög-
lichkeiten erhalten. Wir Freien Demokra-
ten wissen: Barrierefreiheit nützt allen.  
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Kapitel 8: 
Mobilität – barrierefreier Öffentlicher Personennahver-
kehr (ÖPNV) 
 
 

? 

Mobilität ist ein Grundbedürfnis. Bis 2022 soll der ÖPNV barrierefrei 
gestaltet werden.  
 
Wie wollen Sie dieses Ziel in Baden-Württemberg erreichen? 

 
 

Mobilitätschancen be-
stimmen entscheidend die gesellschaft-
liche Teilhabe und damit die persönli-
che, soziale und berufliche Entwicklung 
jedes Einzelnen. Dies gilt insbesondere 
auch für behinderte und mobilitätsein-
geschränkte Menschen. Für viele mobili-
tätseingeschränkte Menschen, die über 
kein eigenes Kraftfahrzeug verfügen, ist 
die Nutzung des Öffentlichen Personen-
verkehrs mit Eisenbahnen, Omnibussen 
und Straßenbahnen eine wichtige 
Grundlage, um am öffentlichen Leben 
teilnehmen zu können. Das Prinzip der 
Barrierefreiheit ist dabei ein Qualitäts-
gewinn für alle Nutzerinnen und Nutzer. 
Die Herstellung der vollständigen Barrie-
refreiheit im ÖPNV erfordert Anstren-
gungen aller Akteure auf Bundes-, Lan-
des- und kommunaler Ebene. Die Bar-
rierefreiheit im ÖPNV wird ein wesentli-
cher Aspekt in der bereits erwähnten 
Inklusions- und Teilhabestrategie Ba-
den-Württemberg 2021 sein. 
 
 

Für unsere Mobilitäts-
politik ist Barrierefreiheit ein wichtiges 
Anliegen. Auch Menschen mit Mobili-
tätseinschränkungen müssen mobil sein 
und sich sicher bewegen können. In 

diesem Bereich bedarf es noch großer 
Anstrengungen, um Straßen und Geh-
wege sicher passierbar, Bahnsteige, 
Züge, Bahnen und Busse erreichbar 
und Automaten einfach bedienbar zu 
machen. Bis 2022 muss der öffentliche 
Personenverkehr barrierefrei sein. Da-
her werden wir gemeinsam mit dem 
Bund über ein Strukturprogramm Barrie-
refreiheit 2022 verhandeln. Landesweit 
werden wir einen Projektplan zur Si-
cherstellung der Umsetzung bis 2022 
erarbeiten. 
 
Mit einem Sonderprogramm zum barrie-
refreien Ausbau von Bushaltestellen ha-
ben wir die für den Busverkehr im Land 
zuständigen Kommunen und Landkreise 
unterstützt. Auch im Busförderpro-
gramm des Landes ist die Barrierefrei-
heit der Fahrzeuge ein wesentliches 
Förderkriterium. 
 
Bei der Neufassung des Landesge-
meindeverkehrsfinanzierungsgesetzes 
(LGVFG) hat die GRÜN-geführte Lan-
desregierung die Herstellung von voll-
ständiger Barrierefreiheit im ÖPNV als 
Fördertatbestand eingeführt. Dies dient 
der Unterstützung der kommunalen 
Aufgabenträger des ÖPNV bei ihren 
Verpflichtungen nach dem Personenbe-
förderungsgesetz. Die Situation von 
Menschen mit Behinderungen und an-
deren Menschen mit Mobilitätsbeein-
trächtigungen (z.B. ältere Menschen) im 
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ÖPNV wird daher mittelfristig erheblich 
verbessert. 
 
Im Schienenpersonennahverkehr ist die 
Barrierefreiheit der neuen Züge ein we-
sentliches Merkmal. Die Ausschreibun-
gen der GRÜN-geführten Landesregie-
rung lassen hier keine Ausnahme zu. 
Das Zeitalter der „Silberlinge“, in die 
man förmlich klettern muss, geht dem 
Ende entgegen. Neben dem barrieref-
reien Zustieg werden sowohl in den 
Fahrzeugen als auch außen optische 
und akustische Fahrgastinformationen 
für zuverlässiges Reisen und mehr 
Komfort sorgen. 
Nachholbedarf sehen wir auch bei den 
Bahnstationen, für deren Barrierefreiheit 
die Deutsche Bahn AG verantwortlich 
ist. Um hier den barrierefreien Aus- und 
Umbau zu beschleunigen, wollen wir 
weiterhin Landeszuschüsse im Rahmen 
eines Bahnhofsmodernisierungspro-
gramms zur Verfügung stellen. 
 
 

Die Eisenbahnen sind ge-
setzlich verpflichtet, auf ihren Bahnhö-
fen und auch in den Fahrzeugen eine 
„möglichst weitreichende Barrierefreiheit 
zu erreichen“. Das Bundesverkehrsmi-
nisterium spricht regelmäßig mit den 
Bahnen darüber, wie sich diesem Ziel 
weiter angenähert werden kann. Die 
grün-rote Landesregierung hat dem 
Bundesverkehrsministerium eine Reihe 
von Bahnhöfen in Baden-Württemberg 
genannt, die in dem Ausbauprogramm 
Priorität besitzen sollten. 
 

Auf drei Vierteln aller 684 Bahnhöfe in 
Baden-Württemberg kann man sich in-
zwischen stufenlos bewegen und der 
Ausbaustand nimmt jährlich zu. Aber ein 
stufenloser Bahnhof heißt noch nicht, 
dass man auch ohne weitere Hilfe in 
den Zug kommt. Deshalb werden alte 
Züge nach und nach durch neue ersetzt, 
die dann – mindestens zu großen Teilen 
– barrierefrei sind. Insgesamt sind wir 
auf einem guten Weg, bis zum Jahr 
2022 die Barrierefreiheit im öffentlichen 
Verkehr herzustellen. 
 
Damit dies in allen Teilen des öffentli-
chen Verkehrs weiter voran geht, hat die 
grün-rote Koalition im Landeshaushalt 
ein Sonderprogram in Höhe von fünf 
Mio. Euro beschlossen, mit denen jetzt 
500 besonders wichtige Bushaltepunkte 
barrierefrei umgebaut werden und der 
Einstieg in Busse für Rollstuhlfahrerin-
nen und Rollstuhlfahrer möglich wird. 
 
 

Nach dem Personen-
beförderungsgesetz soll im ÖPNV ab 
2022 grundsätzlich „vollständige Barrie-
refreiheit“ gegeben sein. Das erfordert 
noch viele Investitionen. Wir stehen hin-
ter dieser Forderung und der entspre-
chenden Förderung des Landes. Hier 
gibt es einerseits das Busförderpro-
gramm, wie auch die Förderung bauli-
cher Anpassungen nach dem Landes-
gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. 
Bereits heute ist es rechtlicher Stan-
dard, dass nur barrierefreie Fahrzeuge 
gekauft und neue Infrastruktur entspre-
chend zu gestalten ist.  
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Kapitel 9:  
„Toilette für alle“ („changing places“) 
 

 
 

? 

Inklusion ohne eine „Toilette für alle“ (d.h. ein Rollstuhl-WC mit Pflege-
liege und Lifter) ist für viele Menschen mit schweren und mehrfachen 
Behinderungen undenkbar. Wer z.B. inkontinent ist und Windeln trägt, 
muss unterwegs die Möglichkeit zum Wechseln haben. Bislang erfolgt 
dies meist auf dem Fußboden eines Rollstuhl-WCs. In England und 
Australien sind inzwischen „Orte zum Wechseln“ („changing places“) 
selbstverständlich. In Baden-Württemberg gibt es seit November 2015 
bei unserem Landesverband das vom Sozialministerium bis Ende 2016 
geförderte Projekt „Toiletten für alle in Baden-Württemberg“  
(siehe www.toiletten-fuer-alle-bw.de). 
 
Wie werden Sie dieses Anliegen „Orte zum Wechseln / Toiletten für alle 
in Baden-Württemberg“ unterstützen? 

 
 

Wie bereits ausgeführt, 
stehen wir für die gleichberechtigte und 
selbstbestimmte Teilhabe von Men-
schen mit Behinderung am gesellschaft-
lichen Leben. Als eine Partei, die das 
„C“ im Namen trägt, ist es für uns we-
sentlicher Bestandteil unseres Men-
schen und Gesellschaftsbildes, ihre 
Rechte, Interessen und Bedürfnisse zu 
fördern. Um das Ziel einer inklusiven 
Gesellschaft erreichen zu können muss 
gewährleistet sein, dass Menschen mit 
Behinderung aktiv am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. Mit einer „Toi-
lette für alle“ kann ein wesentlicher Bei-
trag hierzu geleistet werden. Wir werden 
daher die Ergebnisse aus dem vom So-
zialministerium angestoßenen Projekt 
genau auswerten und die gewonnenen 
Erkenntnisse bei unserer Inklusions- 
und Teilhabestrategie Baden-
Württemberg 2021 aufgreifen, um dann 
die  notwendigen Maßnahmen umset-
zen zu können. 
 
 

 

Echte Inklusion ist nur 
dann möglich, wenn behinderte Men-
schen voll am Leben teilnehmen können 
und sich im öffentlichen Raum ebenso 
frei und uneingeschränkt bewegen kön-
nen wie Menschen ohne Behinderung. 
Die Möglichkeit zum barrierefreien Toi-
lettenbesuch im öffentlichen Raum sollte 
gegeben sein. Die „Toilette für Alle“, die 
mit einer höhenverstellbaren Liege und 
einem elektrischen Personen-Lifter so-
wie genügend Platz ausgestattet ist, bie-
tet alles, was Menschen mit schweren 
und schwersten Behinderungen für ihre 
persönliche Hygiene benötigen und ver-
dient daher unsere Unterstützung. Das 
vom Sozialministerium geförderte Pro-
jekt „Toiletten für alle in Baden-
Württemberg“, dessen Partner Ihr Ver-
band ist, fördert die Einrichtung solcher 
Toiletten mit rund 200.000 Euro. So sol-
len Betreiber von etwa Sportstadien, 
Einkaufszentren, Museen, Stadthallen, 
Hotels und Gaststätten, aber auch die 

http://www.toiletten-fuer-alle-bw.de/
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Kommunen für die Einrichtung von bar-
rierefreien Toiletten gewonnen werden. 
Eine Internetseite soll dann über Stan-
dorte, Ausstattung und Zugangsmög-
lichkeiten Auskunft geben. Das Projekt 
und das Anliegen der vollständigen 
Teilhabe von Menschen mit Behinde-
rungen unterstützen wir und werden 
dies auch weiterhin tun.  
 
 

Natürlich werden wir eine 
von unserer Sozialministerin Katrin Alt-
peter (SPD) begonnene Maßnahme 
auch in der kommenden Legislaturperi-
ode weiter unterstützen. 
 

Vor kurzem wurde im Waldkircher Rat-
haus die erste „Toilette für alle“ in Ba-
den-Württemberg von Oberbürgermeis-
ter Roman Götzmann (SPD) eröffnet. 
Auch die Sprecherin für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen der SPD-
Landtagsfraktion, Sabine Wölfle,  hat in 
ihrer Funktion als Waldkircher SPD-
Gemeinderätin den entsprechenden Fi-
nanzierungsantrag von Beginn an un-
terstützt. 
 
 

Wir wollen dieses 
wichtige Anliegen weiterhin unterstüt-
zen.  
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Kapitel 10: 
Förderung der Selbsthilfearbeit 
 
 

? 

 
Wie werden Sie die Selbsthilfearbeit von Menschen mit Behinderungen 
und deren Verbände fordern? 

 
 

Die Selbsthilfearbeit von 
Menschen mit Behinderungen sowie de-
ren Verbände haben für uns einen sehr 
hohen Stellenwert. Sie bieten für die Be-
troffenen die Möglichkeit, Erfahrungen 
auszutauschen und zugleich tragen sie 
dazu bei, dass die Interessen der Men-
schen mit Behinderung bei Entschei-
dungen angemessen berücksichtigt 
werden. Der Selbsthilfearbeit kommt 
daher eine zentrale Aufgabe zu, die im 
Interesse der betroffenen Menschen, 
aber eben auch der gesamten Gesell-
schaft steht. Wir werden daher bei der 
Erarbeitung unserer Inklusions- und 
Teilhabestrategie den engen Austausch 
mit den Vertretern der Selbsthilfe su-
chen, um deren Kenntnisse und Erfah-
rungen einfließen lassen zu können.  
 
Auch wenn die grün-rote Regierung für 
die Jahre 2017 ff erhebliche Hypotheken 
hinterlässt, werden wir uns dafür einset-
zen, dass die Finanzierung der Selbst-
hilfegruppen und deren Verbände zu-
mindest auf dem derzeitigen Niveau 
fortgeschrieben werden kann. 
 
 

Die Stärkung von 
Selbsthilfestrukturen, auch Behinder-
tenbeiräte auf Stadt- und Kreisebene, 

sind uns wichtig. Wir stoßen regionale 
Beteiligungsprozesse wie Inklusionskon-
ferenzen an, die eine Einbeziehung ge-
sellschaftlicher Akteure und der Betrof-
fenen als Expertinnen und Experten in 
eigener Sache gewährleisten. Zudem 
setzen wir uns für die Förderung von 
PeerCounseling Projekten ein. 
 
 

Die finanzielle Förderung von 
Selbsthilfegruppen und deren Verbände 
auf dem Gebiet der Hilfen für Menschen 
mit Behinderungen einschließlich der 
Förderung des Landesverbandes für 
Menschen mit Körper- und Mehrfachbe-
hinderung Baden-Württemberg e. V. ist 
im Landeshaushalt fest verankert. Nach 
längerem Stillstand hat es in dieser Le-
gislaturperiode auf Initiative unserer So-
zialministerin Katrin Altpeter (SPD) end-
lich wieder eine Erhöhung des Mittelan-
satzes dafür gegeben.  
 
Daneben fördern wir die Selbsthilfear-
beit von Menschen mit Behinderungen 
und deren Verbände auch ideell, in dem 
wir ihre Erfahrungen und Erwartungen 
besser und höherwertig in den politi-
schen Prozess einbinden. So hat unsere 
Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) 
das neue Landes-
Behindertengleichstellungsgesetz auf 
den Weg gebracht und darin dem Lan-
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desbeirat für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen erhebliche Kompe-
tenzen zugeschrieben. Er berät und un-
terstützt den Landes-
Behindertenbeauftragten bei allen we-
sentlichen Fragen, die die Belange von 
Menschen mit Behinderungen berühren. 
Zur Wahrnehmung dieser Aufgabe ist 
der Landesbehindertenbeirat, soweit die 
spezifischen Belange der Menschen mit 
Behinderungen betroffen sind, bei Ge-
setzgebungs- und Verordnungsvorha-
ben frühzeitig zu beteiligen. Allein 10 
seiner 15 stimmberechtigten Mitglieder 
werden von den Verbänden und Selbst-
hilfegruppen der Menschen mit Behin-
derungen vorgeschlagen. 
 
Vergleichbares gilt für die von der Spre-
cherin für die Belange von Menschen 
mit Behinderungen der SPD-
Landtagsfraktion, Sabine Wölfle, auf 
den Weg gebrachten Verbesserungen 

zur Barrierefreiheit beim Denkmal-
schutz. Auch da arbeiten Menschen mit 
Behinderungen als Expertinnen und Ex-
perten in eigener Sache mit. 
 
Sowohl die finanzielle als auch die ideel-
le Unterstützung wollen wir natürlich 
auch in der kommenden Legislaturperi-
ode fortsetzen. 
 
 

Das Land Baden-
Württemberg gibt bisher aus dem Haus-
halt des Sozialministeriums jährlich 
424.000 Euro Zuschüsse. Die Landes-
förderung ist somit eine wichtige Säule 
der Finanzierung der Arbeit der Selbst-
hilfe. Wir werden diese weiterführen.  
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